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Kapitel I: Willenserklärung 

Fall 1:  Tatbestand der Willenserklärung /  
Trierer Weinversteigerungsfall 

Sachverhalt: 

A nimmt an einer Weinversteigerung teil. Während der Versteigerer die Gebote für 
ein Fass „Betzenberger Westkurve“ entgegennimmt, entdeckt A einen alten Schul-
freund auf der anderen Seite des Raumes und winkt diesem heftig zu. Umso größer 
ist sein Entsetzen, als ihm der Versteigerer daraufhin den Zuschlag in Höhe von 
1.000 € erteilt.  

Frage: Ist A zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet? 

 

I. Einordnung 

Denken Sie bei einer Anspruchsklausur 
von der Rechtsfolge her. Gefragt ist 
nach einem vertraglichen Zahlungs-
anspruch. Suchen Sie nach der An-
spruchsgrundlage, die von der ge-
wünschten Rechtsfolge in Betracht 
kommt. Dies ist hier § 433 II BGB, da 
im Kaufrecht (§§ 433 ff. BGB) der sog. 
Primäranspruch auf Zahlung (Leis-
tungsanspruch) dort geregelt ist. Häufig 
wird für die Entstehung des vertragli-
chen Leistungsanspruches der Ver-
tragsschluss problematisch sein. Auch 
eine möglicherweise in Betracht kom-
mende Anfechtung setzt voraus, dass 
der Vertrag zunächst wirksam zustande 
gekommen ist.  
Im vorliegenden Sachverhalt ist sogar 
dem Nichtjuristen klar, dass es proble-
matisch ist, ob hier ein Vertrag ge-
schlossen wurde. Anhand einer Sub-
sumtion ist hier deshalb zu prüfen, ob 
zwei übereinstimmende Willenserklä-
rungen vorliegen. 

II. Gliederung 

Zahlungspflicht des A aus § 433 II 
BGB 

  (+), wenn wirksamer KV 

  Vor.: zwei übereinstimmende WE 

1.  Bestandteile einer WE 

a)  Äußerer Tatbestand (+) 

   für objektiven Dritten erkennba-
re Äußerung eines Rechtsfolgen-
willens 

b)  Innerer Tatbestand 

   Handlungswille (+) 

   Erklärungsbewusstsein (-) 

   Geschäftswille (-) 

(P):  Folge fehlenden  
Erklärungsbewusstseins: 

(1)  Willenstheorie  § 118 BGB  
analog 
Erklärungsbewusstsein notwendi-
ger Teil einer WE  Nichtigkeit 
der WE 

(2)  Erklärungstheorie 
Erklärungsbewusstsein kein not-
wendiger Bestandteil einer WE  
WE (+),  
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  Ausnahme: Kenntnis des fehlen-
den Erklärungsbewusstseins beim 
Empfänger 

(3)  Stellungnahme 
Fehlendes Erklärungsbewusstsein 
des A geht nach h.M. grds. zu 
seinen Lasten 

2. Ergebnis 
A hätte erkennen können, dass 
seine Handbewegung als Gebot 
verstanden wird  
 WE (+)  
 KV (+), aber Möglichkeit der 
Anfechtung nach § 119 I 2.Alt. 
BGB analog 

III. Lösung 

Zahlungspflicht des A aus § 433 II 
BGB 

A ist zur Zahlung des Kaufpreises i.H.v. 
1.000 € verpflichtet, wenn ein wirksa-
mer Kaufvertrag vorliegt. 
Ein Kaufvertrag kommt durch zwei 
übereinstimmende Willenserklärungen 
(Angebot und Annahme) zustande.  
Fraglich ist, ob A eine entsprechende 
Willenserklärung gerichtet auf Abschluss 
eines Kaufvertrages abgegeben hat. 
Eine Willenserklärung ist die Kundgabe 
oder Manifestation eines rechtlich be-
deutsamen Willens. Sie ist auf die Her-
beiführung einer Rechtsfolge gerichtet. 

1. Bestandteile der Willenserklärung 

Jede Willenserklärung besteht aus ei-
nem objektiven (äußeren) und einem 
subjektiven (inneren) Tatbestand.  

a) Äußerer Tatbestand 

Der äußere Tatbestand einer Willens-
erklärung liegt vor, wenn sich das Ver-
halten des Erklärenden für den objekti-
ven Beobachter als die Äußerung eines 
Rechtsfolgewillens darstellt.  
Das Heben der Hand in einer Verstei-
gerung gilt als Abgabe eines höheren 
Angebotes. Ein objektiver Beobachter 
durfte das Handheben durch A als Äu-
ßerung eines entsprechenden Rechts-
folgewillens deuten. Damit liegt der äu-
ßere (objektive) Tatbestand der Wil-
lenserklärung vor.  

b) Innerer Tatbestand 

Der innere Tatbestand wird traditionell 
in drei Bestandteile aufgegliedert: den 
Handlungswillen, das Erklärungsbe-
wusstsein und den Geschäftswillen. 

aa) Handlungswille 

Anmerkung: Der Handlungswille ist 
ein unabdingbares Element jeder Wil-
lenserklärung. Fehlt er, so ist eine Wil-
lenserklärung nichtig. Dieses Ergebnis 
stützt sich auf eine Analogie zu § 105 II 
BGB, wonach eine im Zustand der Be-
wusstlosigkeit oder einer vorüberge-
henden Störung der Geistestätigkeit 
abgegebene Willenserklärung nichtig 
ist.  
Beispiele für fehlenden Handlungswil-
len sind Erklärungen im Zustand der 
Bewusstlosigkeit, in Hypnose, bei Re-
flexbewegungen oder unmittelbarer 
körperlicher Gewalt. 

A hat seinem Schulfreund gewunken, 
um diesen zu grüßen. Dabei hatte er 
unproblematisch Handlungswillen. 
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bb) Erklärungsbewusstsein 

Das Erklärungsbewusstsein ist der Wil-
le, durch eigenes Verhalten eine 
rechtsgeschäftliche Erklärung abzuge-
ben.  
Der Erklärende muss das Bewusstsein 
haben „irgendetwas rechtlich Erheb-
liches“ zu erklären. Im vorliegenden 
Fall wollte A aber gerade nichts recht-
lich Erhebliches erklären.  
Vielmehr wollte er nur seinen Freund 
grüßen, also eine Handlung vorneh-
men, an die keine rechtlichen Folgen 
geknüpft sind. 
Fraglich ist, welche Folgen das Fehlen 
des Erklärungsbewusstseins hat.  

(1)  Willenstheorie  § 118 BGB  
analog 

Nach der sog. Willenstheorie ist das 
Erklärungsbewusstsein ein stets not-
wendiger Bestandteil der Willenserklä-
rung. Fehlt dieses, so wird in Analogie 
zu § 118 BGB Nichtigkeit angenom-
men. Nach dieser Ansicht hat A also 
keine Willenserklärung abgegeben. Der 
Vertrag wäre somit nicht zustande ge-
kommen und er müsste daher den 
Kaufpreis nicht zahlen.  

Anmerkung: Allerdings soll der Erklä-
rende in analoger Anwendung des 
§ 122 BGB zum Ersatz des Vertrau-
ensschadens verpflichtet sein. 

(2)  Erklärungstheorie  
 § 119 I BGB analog 

Die Erklärungstheorie geht dagegen 
vom Gesichtspunkt des Vertrauens-
schutzes aus. Grundsätzlich soll dem 
Erklärenden sein Verhalten als Wil-
lenserklärung zugerechnet werden.  

Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn er kein Erklärungsbewusstsein 
hatte. Die Erklärung wurde schließlich 
von ihm und nicht vom Erklärungsemp-
fänger abgegeben.  
Ihm soll demnach auch das „Erklä-
rungsrisiko“ zugerechnet werden.  
Voraussetzung ist aber, dass der Erklä-
rende bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte 
erkennen können, dass sein Verhalten 
als Willenserklärung zu deuten ist 
(Verantwortungsprinzip bzw. sog. 
„Erklärungsfahrlässigkeit“). 
Damit sei das Erklärungsbewusstsein 
kein notwendiger Bestandteil einer Wil-
lenserklärung. Möchte der Erklärende 
an der Willenserklärung nicht festhal-
ten, so kann er diese in analoger An-
wendung des § 119 I 2.Alt. BGB an-
fechten. Wenn bereits bei einem Erklä-
rungsirrtum (= Fall, in dem nur der Ge-
schäftswille fehlt), wo der Wille von 
dem objektiv Erklärtem abweicht, eine 
Anfechtung möglich ist, dann muss die-
se Möglichkeit erst recht („a maiore ad 
minus“) dann bestehen, wenn das Be-
wusstsein einer rechtsgeschäftlichen 
Erklärung ganz fehlt. 

Anmerkung: Etwas anderes muss 
aber dann gelten, wenn der Empfänger 
den Mangel des Erklärungsbewusst-
seins kennt. In diesem Fall kommt eine 
Zurechnung als Willenserklärung nicht 
in Betracht, da es an der Schutzwür-
digkeit des Erklärungsempfängers fehlt. 

(3) Abwägung 

Es ist der Erklärungstheorie zu folgen. 
Sie trägt dem Prinzip des Vertrauens-
schutzes Rechnung, lässt aber zugleich 
Ausnahmen bei fehlender Schutzwür-
digkeit des Erklärungsempfängers zu. 
Denkbar ist auch, dass ein ohne Erklä-
rungsbewusstsein zustande gekomme-
nes Rechtsgeschäft für den Erklären-
den günstig ist.  
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In diesem Fall kann er nach der Erklä-
rungstheorie das Geschäft gelten las-
sen. Nach der Willenstheorie steht ihm 
diese Möglichkeit dagegen nicht offen. 

2. Ergebnis 

A muss sich die abgegebene Erklärung 
zurechnen lassen. Er hätte bei Einhal-
tung pflichtgemäßer Sorgfalt leicht er-
kennen können, dass seine Handbe-
wegung als Abgabe eines Gebotes ge-
deutet wird. Es liegen auch keine An-
haltspunkte vor, dass der Versteigerer 
arglistig handelte oder Kenntnis vom 
mangelnden Erklärungswillen des A 
besaß. Damit liegt eine wirksame Wil-
lenserklärung des A, gerichtet auf Ab-
schluss des Kaufvertrages über ein 
Fass Wein, vor. Die Zahlungsverpflich-
tung des A besteht somit. 
A könnte jedoch seine Willenserklärung 
gem. § 119 I 2.Alt. BGB analog anfech-
ten. Voraussetzung ist aber, dass die 
Anfechtung unverzüglich (§ 121 I BGB) 
erfolgt.  

Ob das noch möglich ist, ist dem Sach-
verhalt nicht zu entnehmen. In diesem 
Fall wäre er aber zum Schadensersatz 
gem. § 122 I BGB verpflichtet. 

IV. Zusammenfassung 

Sound: Willenserklärung kraft Zurech-
nung. 

Trotz fehlendem Erklärungsbewusst-
sein wurde dem A im Fall sein Verhal-
ten als Willenserklärung zugerechnet. 
Denn bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte 
der Erklärende erkennen können, dass 
sein Verhalten vom objektiven Empfän-
gerhorizont als Annahmeerklärung 
(WE) verstanden wird. 

Achtung: Nicht jeder Fall ist gleich! 
Anders wäre das Ergebnis bei einem 
Ortsfremden, der beim Betreten des 
Weinkellers einen Bekannten begrüßt 
und den Zuschlag erhält. 

 

hemmer-Methode: Unter dem Geschäftswillen versteht man den Willen, durch eine 
Erklärung eine ganz konkrete Rechtsfolge herbeizuführen („etwas konkret Rechtli-
ches“). Daran fehlt es dem A, denn er wollte keinen Kaufvertrag über ein Fass Wein 
abschließen. Der Geschäftswille ist im Gegensatz zum Handlungswillen kein not-
wendiges Element einer Willenserklärung. Ein Irrtum über den Erklärungsinhalt 
steht der Wirksamkeit der Willenserklärung nicht entgegen. Dies ergibt sich im Um-
kehrschluss aus § 119 I BGB, denn dieser setzt gerade eine wirksame, aber an-
fechtbare Willenserklärung voraus. Dem Erklärenden bleibt also nur die Möglichkeit, 
seine Willenserklärung anzufechten. Dann muss er aber den Vertrauensschaden 
dem Erklärungsgegner nach § 122 BGB ersetzen. 

V. Zur Vertiefung  

Ausführlich zum fehlenden Erklärungsbewusstsein: 

 Hemmer/Wüst, BGB-AT I, Rn. 54 ff. 

 Hemmer/Wüst, Basics Zivilrecht, Bd. 1, Rn. 6 ff. 

 Hemmer/Wüst, KK Basics Zivilrecht, Karteikarte Nr. 2 

 Hemmer/Wüst, KK BGB-AT, Karteikarte Nr. 15 




